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~;ur J~ur~:}~f~nrung des iol~es~ VOL; ‚~4~1~5f3 (~c~l~b6) ii~ ~

bindw~ i:~it ~ 116 des de~L~es~ i: ~er.~a5u~, deu ~setzs

vorn U~8~i934 (~3vJE1~L~2.4o), der ~ 2~ 32~ 33 ~nd 1c9 der L1~

in der i~assun~ der ikannti~aehung vorn 26.7~1935 (GVBl.~.187),

des §~ 7, 8 Ahs~ 2 una 4~ 9 des i3ad~ ~ufbaugesetzeS vorn 25.1~~

1949 (Ead~GV13i~195O S.29), des ~ 2 der Verordnung U~ber die i5au~-

gestaltung vorn 1o~ii~l936 (RGi~l0 1 ~. 938), der §.~ 1, 2 und 4

der Verordnung über die Regelung der I3ebauung VDm 1~~2~i936

(RGBL 1 S0 1o4) und des § 367 Ziffer 15 RS~Gi3. wird mit Zu—

stimmung des Gemeinderates filr den oben bezeichneten ~eilbebau—

ngsrlan, festgestellt mit Verfd.gung vorn i4~9.1~5B folgende

~~L~LL!_~L 2. ‚~ ~‚

erlassen

~eI~ie ifl es

Die Abgrenzung des 1$eugehiets ergibt sich s~s dem Strai3en— und

J~aufluehtenplan, festgestellt vorn Landratsamt V~o~J‘ach am 14 9~

i958~ Zus~nnsen mit dieser~ Straße~~— und dauflucht~nplan r~ohst

dem zu~‘ehärigen (estsitungsplar~ bilden nechfolgeade Vorschrif

ten den Teiibebauungspiafl für das ober~ genannte Ortser~ citerungs—

gebiete
§2

1 ) In d c~m Dau~ehiet ddrfen nur ~chn;eb~iude mit zi:ehörigefl

~obengeh~iudefl c‘richtet werden (~everhebetricbe kdru~en nur ~w

~lsssen v,erao~i.~ soweit dies mit den Leddrfniesefl des ~‘~ohngo~

bietes zu vereinbaren ‚jst. ~ohn- und ~ev~erbli‘~her ~reiJ. müEeen

mit !iUck~icht auf eire einho~tIiche i,~ebauung und zur Diidung

grd3erer ~aukörper mit dem Uaup.tgebände entweder unter ein Dach

unterr:ebraeht verden oder ~ie sind in eino~ ~ten bsul~ ehen

~usaun~erjJaar zu hrin~en~

im L~brigen ist ocr Gestaltungaplen vom 1 Ji~ 1957 ma~ bend

2 ) FUr die Gtellung und den Abetend der einzelnen Gebdude gel—

ton die minzeichnungen Jests.lturepl~n~ Der ~nda1~stm~id

der Gch~ude hetrGgt ~o m, wobei der ~eriflT:u~e seit1i~l~e AL-

stj.rd1.~oo ~. von 3.~r ~ ~bar;r~nze bot] s~:cr maL~

Die flousldngc darf heim ~-. seLe i~n haus mit i‘ren;ei:Ls~~g

_Lfl ~ ~ ~ ‚



Bein 1—geschossigen Haus mit Kniestock bei Traufenstcllung darf

die 1J.auslängo ein Laß von 10,0 in nicht unterschreiten.

Die Giebelseite darf beim 1~geschossigen Haus mit Kniestock

und beim 2—geschossiger! JISUS ein ~aß von 8,5o in nicht unter

schreiten

3.) Die Gebäude sollen im Grundriß ein entschieden betontes
i‘~echteck bilden. Für die Giebel— bzv. Treufensteilung ist der

Gestaltungsplan maßgebend.

4~) Die Sockelh~~ ist möglichst nieder zu halten. Der Vorgar
ten soll gegen das Haus etwas ansteigen0 Die ~ockelhöhen sind

i~ einzelnen dargestellt auf Blatt 8, Diese sind für die Erstel

lung der Häuser bindend.

§3
Höhe der Gebäude

le) Für die Zahl der Hauptgeschosse der Gebäude sind die Anga
ben im Gestaltungaplan maßgebend.

2.) Die G-ebäudehöhe darf von Oberkante Fußboden im ßi~eschoß
bis zur Dachtraufe gemessen

bei 2—geschossigen Gebäuden höchstens 5,40 — 5,8o in,

bei 1—geschossigen Gebäuden mit .Kniestock höchstonB 3,40—3,80 m,

bei 1—geschossigen Gebäuden ~ebengebäudcn) höchstens 3,o—3,2o m

betragen0

3.) Die !~usfUhrung von Kniestöcken ist bei 2-~eschossigon Gebäu—
den untersagt. Bei 1—geachossigen Gebäuden muß ein Kniestock vor—

gesshen v~erden. Die höhe desselben beträgt 8o cm, gemessen zwi

schen der Oberkante der Erdgeschoßdecke und dein ßchnittpunkt der

Außenseite der Umfassungsv~and mit der Unterseite der Sparren.

40) An— und Vorhauton sind nur zulässig, wenn sie in einem ange—
messeneri Größenverhültnis zum ganzen Gebäude stehen und in ihrer

~rschei“iung zum Hauptbau gehörond angesprochen werden können,

Form der Gebäude

1.) Die 2~geschosoigen Gebäude init Gatteldach mässen eine Dach—
neigung von 280 350 ertisiten.

Die 1—gesohossi~;en Gebäude mit Kniestock milasen eine Dachnei—

gung von 48~ — 520 erhalten0

Die i—:;esc≥icssigen i~ebe~: ~iude dlrfen keine steuere Dachnei—

;.~ung als 28° — 35°erhalten.

2~) Puitdächer sind nicht zu~;eia~sen.

Boi den eingeschossi~en Gcb~uden ~!.it :‘.riiestock sind Gauben zu—

lässig.

Die klare ~irkung des Daches soll jedoch durch ]iachaufbauten

und Gauhen nicht be nträc~it.i.;t ~erden~
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Die Gesamtlänge darf nicht mehr als ein Drittel der zugehörigen
Gebäudeseitenlänge betragen. Die Dachaufbauten und Gauben sind

auf der Dachf]~äche so zu verteilen, daß eine harmonische Virkung
entsteht. Die Seitenansicht der Dachauf bauten und Gauben müssen
in Farbe und ~1aterial mit der Dachdeckirng übereinstiifllflefl.

§5
Einzelheiten der Gebäude

1.) Die Außeneeiten der Gebäude mü~en spätestens innerhalb eines
Jahres nach Inbezugnahme verputzt werden.
2 ) Die Fensteröffnungen müssen in der Verteilung und Größe dem
Maßstab des Gebäudes u der Einheitlichkeit des Ortsbildes ange
paßt werden. Die Feraer sind möglichst gleichartig aufzuteilen.

3,) F‘Ur die Daohdeckw müssen engobierte Ziegel verwendet wer
den. Es ist darauf zu achten, daß Doppel~äuaer oder besondere
Baugruppen unbedingt einheitliche Daehdeckung erhalten.

40) Die Farbgebung wie z.B. blau violett, sattgrün, grellrot
usw. sind unzulässig.

Einfriedigungen und Grünflächen

1.) Die Einfriedigungen der Grundstücke müssen einheitlich ge—
st~ltet werden. Die seitliche Einfriedigung muß bis auf Gebäude—
tiefe entsprechend der Straßeneinfriedi~~U1g ausgeftihrt werden.
Als Einfriedigung ist ein 15 cm. hoher Rabattetein mit einer
6o cm hohen Hocke vorgesehen.

2.) Die Vorgärten und son~igen uriüberbaut zu laseenden Flächen
an den Straßen sind geordnet anzulegen und zu unterhalten. Für
die Bepflanzung der Gärten einsohl.Vorgärtefl sind frenidartige
Sträucher und Bäume zu vermeiden. PUr die ileckenbepflaflzimg eig
nen sich bodenständig~kölZe wie Feldahorn, flainbuche, Weißdorn
und Liguster.

30) Die im Gestaltungsplafl eingezeichneten Bäume sollen mög
lichst gepflanzt werden. Es ist hierbei in der Hauptsache an
Obstbäume gedacht.

§7
Entwässerung der Gebäude

1.) Abort— und Hausabwässer sind in di‘~ Hauek1äran3~~e zu lei
ten und nach Klärung in das Ortekanalnetz alzuführen. Die Haus—
kläranlagen müssen der DIN 4261 entsprecben~
Für den Einbau jeder Hauskläranlage ist das wasserpolizeiliche
Genehinigungsverfahren durchzuführen

2.) Für die Entwässerungsanlagen gelten im übrigen ergänzend
die Vorschriften der Bezirksbauordfli.mg.
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§8
Bau~~he

Die Baueingabeplärie müssen die Ansichten aller Gebdudeseiten
enthaltene Im Plan der StraS3enansicht sind auch die Ansichten
der Nachbarhäuser darzustellen9

§9
Na oh sieht

Das Landratsanit als zuständige .}3aupolizei~ehörde kann nach
Anhörung des Gemeinderates in besonders begründeten Einzel—
±~.len auf Antrag Befreiung von den Bestimmungen dieser Polizei—
verordnung erteilen

§ 10
Zuwiderhandlungen

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim:~nungen dieser Polizeiver—
ordnung werden auf Grund der eingan~-:s genannten gesetzlichen
Bestimmungen mit Geld oder Haft bestraft.

§ ii
Inkrafttreten

Diese Polizeiverordnun~ tritt am Tage nach ihrer Bekannt
machung in ~.raft.

~~olfaoh, den 14. September 1958 Landratsamt: —Abt, lib—

LS. I.V,
gez. Schneider—Strittmatter


